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     § 30 Leitung der Mitgliederversammlung 
     und Beschlussfassung 
1. Die Leitung der Mitgliederversammlung 
    hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
    oder - bei seiner Verhinderung - der stellvertretende 
    Vorsitzende. Sind beide verhindert, 
    so hat ein Mitglied des Vorstandes die Versammlung 
    zu leiten. Der Versammlungsleiter 
    ernennt einen Schriftführer sowie die 
    Stimmenzähler. 
2. Abstimmungen erfolgen nach Ermessen 
    des Versammlungsleiters durch Handerheben 
    oder Aufstehen. Auf Antrag kann 
    die Mitgliederversammlung mit einfacher 
    Mehrheit beschließen, geheim - durch 
    Stimmzettel - abzustimmen. 
    Bei der Beschlussfassung - zu § 31 h-j, m, 
    n, q, r, t und v der Satzung - ist durch 
    Stimmzettel geheim abzustimmen, wenn 
    dies auf Antrag eines Mitgliedes mit einem 
    Zehntel der abgegebenen Stimmen 
    beschlossen wird. 
    Für die Feststellung - ob ein Beschluss 
    zustande gekommen ist - werden nur die 
    abgegebenen Stimmen gezählt. Stimmenthaltungen 
    werden nicht berücksichtigt. 
    Das gleiche gilt, wenn bei Wahlen durch 
    Stimmzettel unbeschriebene - oder den 
    Wahlvorschlägen nicht entsprechende - 
    Stimmzettel abgegeben werden. Bei Stimmengleichheit 
    gilt ein Antrag als abgelehnt. 
4. Wahlen erfolgen aufgrund von Einzelwahlvorschlägen, 
    die in der Mitgliederversammlung 

§ 30 Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung 
 
(1) Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates oder bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsit-
zende. Sind beide verhindert, so hat ein Mitglied des Vorstandes die Ver-
sammlung zu leiten. Der Versammlungsleiter ernennt einen Schriftführer 
sowie die Stimmenzähler. 
 
(2) Abstimmungen erfolgen nach Ermessen des Versammlungsleiters 
durch Handerheben oder Aufstehen. Auf Antrag kann die Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, geheim durch Stimmzet-
tel abzustimmen.  
Bei der Beschlussfassung zu § 31 h-j, m, n, q, r, t und v der Satzung ist 
durch Stimmzettel geheim abzustimmen, wenn dies auf Antrag eines 
Mitgliedes mit einem Zehntel der abgegebenen Stimmen beschlossen 
wird. 
 
(3) Für die Feststellung, ob ein Beschluss zustande gekommen ist, wer-
den nur die abgegebenen Stimmen gezählt. Stimmenthaltungen werden 
nicht berücksichtigt. Das gleiche gilt, wenn bei Wahlen durch Stimmzet-
tel unbeschriebene oder den Wahlvorschlägen nicht entsprechende - 
Stimmzettel abgegeben werden. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. 
 

(4) Wahlen erfolgen aufgrund von Einzelwahlvorschlägen. 
Vorschlagsberechtigt für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
sind der Aufsichtsrat, einzelne Aufsichtsratsmitglieder, sowie jedes 
Mitglied. 
Zwischen dem Tag, an dem der Wahlvorschlag dem Vorstand  
zugeht und dem Tag der Mitgliederversammlung muss ein Zeitraum 
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     zu machen sind. Es können 
     nur einzelne Personen vorgeschlagen 
     werden; Listenvorschläge sind nicht zulässig. 
     Wird durch Stimmzettel gewählt, so 
     sind diejenigen gewählt, die mehr als die 
     Hälfte aller abgegebenen Stimmen erhalten 
     haben. Soweit diese Mehrheit in einem 
     Wahlgang nicht erreicht wird, kommen die 
     nicht gewählten Personen - auf die Stimmen 
     entfallen sind - in der Reihenfolge der 
     Stimmenzahl, die sie im ersten Wahlgang 
     erhalten haben, erneut zur Wahl. 
     Bei dieser Wahl muss der Vorschlag 
     mindestens die zweifache Zahl der noch 
     zu wählenden enthalten. Wenn diese Zahl 
     aus dem vorangegangenen Wahlgang 
     nicht erreicht wird, ist der Wahlvorschlag 
     in der Mitgliederversammlung entsprechend 
     zu ergänzen. 
     Gewählt ist auch in jedem weiteren Wahlgang 
     nur derjenige, der mehr als die Hälfte 
     aller abgegebenen Stimmen erhalten hat. 
     Erfolgt die Wahl ohne Stimmzettel, so ist 
     über die zu wählende Person einzeln 
     abzustimmen. Gewählt ist nur derjenige, 
     der mehr als die Hälfte aller abgegebenen 
     Stimmen erhalten hat. Das gilt auch bei 
     einer Wiederwahl. 
5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
     ist eine Niederschrift anzufertigen. 
     Sie soll den Ort und den Tag der 
     Versammlung, den Namen des Vorsitzenden 

von mindestens 14 Tagen liegen. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat un-
verzüglich über die eingegangenen Wahlvorschläge zu informieren. 
Hierfür ist der Zugang des Wahlvorschlags bei der Genossenschaft 
maßgebend. Weder der Tag der Versammlung noch der Tag, an dem  
der Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht, werden mitgerechnet. 
Nach Ablauf dieser Frist können grundsätzlich keine Wahlvorschläge 
mehr gemacht werden. Hiervon kann nur abgewichen werden, wenn 
dreiviertel der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder 
der spontanen Kandidatur, aus der Mitgliederversammlung heraus, zu-
stimmen. 
 

Es können nur einzelne Personen vorgeschlagen werden; Listenvor-
schläge sind nicht zulässig.  
Wird durch Stimmzettel gewählt, so sind diejenigen gewählt, die mehr 
als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen erhalten haben.  
Soweit diese Mehrheit in einem Wahlgang nicht erreicht wird, kommen 
die nicht gewählten Personen, auf die Stimmen entfallen sind, in der Rei-
henfolge der Stimmenzahl, die sie im ersten Wahlgang erhalten haben, 
erneut zur Wahl.  
Bei dieser Wahl muss der Vorschlag mindestens die zweifache Zahl der 
noch zu wählenden enthalten. Wenn diese Zahl aus dem vorangegange-
nen Wahlgang nicht erreicht wird, ist der Wahlvorschlag in der Mitglie-
derversammlung entsprechend zu ergänzen. Gewählt ist auch in jedem 
weiteren Wahlgang nur derjenige, der mehr als die Hälfte aller abgege-
benen Stimmen erhalten hat. 
Erfolgt die Wahl ohne Stimmzettel, so ist über die zu wählende Person 
einzeln abzustimmen. Gewählt ist nur derjenige, der mehr als die Hälfte 
aller abgegebenen Stimmen erhalten hat. Das gilt auch bei einer Wieder-
wahl. 
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     sowie Art und Ergebnis der Abstimmung 
     und die Feststellung des Vorsitzenden über 
     die Beschlussfassung enthalten. Bei Wahlen 
     sind die Namen der vorgeschlagenen 
     Personen und die Zahl der auf sie entfallenden 
     Stimmen anzugeben. Eine Aufbewahrung 
     der Stimmzettel ist nicht 
     erforderlich. Die Niederschrift ist vom Vor-- 
     sitzenden und den anwesenden Mitgliedern 
     des Vorstandes zu unterschreiben. 
     Die Belege über die Einberufung sind als 
     Anlagen beizufügen. Jedem Mitglied ist 
     die Einsicht in die Niederschrift zu gestatten. 
     Die Niederschrift ist von der Genossenschaft 
     aufzubewahren. 
6. Wird eine Änderung der Satzung 
     beschlossen, welche 
   a die Erhöhung des Geschäftsanteils 
   b die Einführung oder Erweiterung einer Pflichtbeteiligung 
      mit mehreren Geschäftsanteilen 
   c die Erweiterung der Verpflichtung der 
     Mitglieder zur Leistung von Nachschüssen 
   d die Verlängerung der Kündigungsfrist auf 
      eine längere Frist als 2 Jahre oder eine 
      wesentliche Änderung des Gegenstandes 
      des Unternehmens betrifft, so ist der Niederschrift 
      außerdem ein Verzeichnis der 
      erschienenen oder vertretenen Mitglieder  
      und der Vertreter von Mitgliedern beizufügen. 
 

 

(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. Sie soll den Ort und den Tag der Versammlung, den 
Namen des Vorsitzenden sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und 
die Feststellung des Vorsitzenden über die Beschlussfassung enthalten. 
Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen Personen und die Zahl 
der auf sie entfallenden Stimmen anzugeben. Eine Aufbewahrung der 
Stimmzettel ist nicht erforderlich. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden 
und den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. Die 
Belege über die Einberufung sind als Anlagen beizufügen. Jedem Mit-
glied ist die Einsicht in die Niederschrift zu gestatten. Die Niederschrift 
ist von der Genossenschaft aufzubewahren. 
 
(6) Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, welche 

a)   die Erhöhung des Geschäftsanteils 
b)   die Einführung oder Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit  
 
      mehreren Geschäftsanteilen 
 
c)   die Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von 
      Nachschüssen 
d)   die Verlängerung der Kündigungsfrist auf eine längere Frist als  
       2 Jahre oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes des  
       Unternehmens betrifft, so ist der Niederschrift außerdem ein  
       Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder und  
       der Vertreter von Mitgliedern beizufügen. 

 

 
 


